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Deutschlandprüfung 2021/2022 der Financial 
Action Task Force – Teil 5

 ● Die Serie „Deutschlandprüfung 2021/2022 der Financial Action Task Force“ berichtete bisher in 
vier Beiträgen über die verschiedenen Etappen des Prüfungsprozesses. Dieser fünfte und letzte 
Beitrag befasst sich mit den Ergebnissen der Prüfung und dem darauin beschlossenen Maß-
nahmepaket.

 ● Den Problembereichen aus dem Prüfungsbericht soll mit gezielten Lösungsansätzen im Konzept 
des BMF zur Bekämpfung der Finanzkriminalität begegnet werden.

 ● Das BMF-Konzept sieht hierfür die Schaffung einer Bundesoberbehörde zur Bekämpfung von 
Finanzkriminalität mit drei operativen Säulen vor (Säule I: Bundesnanzkriminalamt; Säule II: 
Financial Intelligence Unit; Säule III: Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht). Hauptziel ist die 
Bündelung der Zuständigkeiten und Kompetenzen bei der Analyse- und Ermittlungsarbeit 
sowie eine stärkere Koordinierung der Geldwäscheaufsicht unter einem behördlichen Dach.

 ● Finanz- und Steuerkriminalität zu bekämpfen statt Steuern zu erhöhen – das ist für Bundes-
nanzminister Christian Lindner eine zentrale Mission. Mit den vorgestellten Eckpunkten 
unterstreicht der Minister die hohe Priorität eines entschlossenen Vorgehens gegen Finanzkri-
minalität seitens der Bundesregierung.

Einleitung
Seit Herbst  2020 durchläuft die Bundesrepublik 
Deutschland eine Überprüfung der Financial Action 
Task Force (FATF) im Bereich der Bekämpfung von 
Geldwäsche, Terrorismusnanzierung und Pro-
liferationsnanzierung.1 Mit Veröffentlichung des 
Abschlussberichts durch die FATF im August 2022 
ist die Deutschlandprüfung abgeschlossen. In die-
sem fünften und letzten Artikel der Serie werden 
die Ergebnisse zusammengefasst sowie das darauf-
hin beschlossene Maßnahmepaket vorgestellt.

1 Als Proliferation wird die Verbreitung von 
Massenvernichtungswaffen bezeichnet.

Über die Grundlagen der FATF sowie über die Län-
derprüfungen im Allgemeinen wurde im Teil  12 
berichtet, über den Prüfungsgegenstand sowie 
die einzelnen Schritte, Akteurinnen und Akteure 
und Abläufe der Deutschlandprüfung im Teil  2.3 
Im dritten Teil4 wurde über die Auswirkung der 
COVID-19-Pandemie und der sich daraus erge-
benden Verschiebung des Vor-Ort-Besuchs des 
FATF-Prüfungsteams sowie über die angestoßenen 
Maßnahmen und Verbesserungen bei der Bekämp-
fung von Geldwäsche und Terrorismusnanzierung 

2 Siehe BMF-Monatsbericht Ausgabe 
Juni 2020, abrufbar unter em Shortlink 
http://www.bundesnanzministerium.de/mb/20221012

3 Siehe BMF-Monatsbericht Ausgabe 
Dezember 2020, abrufbar unter dem Shortlink 
http://www.bundesnanzministerium.de/mb/20221013

4 Siehe BMF-Monatsbericht Ausgabe 
August 2021, abrufbar unter dem Shortlink 
http://www.bundesnanzministerium.de/mb/20221014
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informiert. Der Vor-Ort-Besuch der FATF-Prüfe-
rinnen und -Prüfer in Deutschland war Gegen-
stand des vierten Teils.5

Ergebnisse der 
Deutschlandprüfung

Nach dem Vor-Ort-Besuch der FATF-Prüferin-
nen und -Prüfer im November  20216 und mehr-
monatiger Berichterstellung hat die FATF in ihrer 
Ple numsversammlung am 17.  Juni  2022 den Ab-
schlussbericht zur Effektivität Deutschlands bei 
der Bekämpfung von Geldwäsche und Terroris-
musnanzierung (Mutual Evaluation Report) ange-
nommen. Nach einer FATF-internen Qualitätskon-
trolle wurde der Bericht am 25. August 2022 auf der 
Website7 der FATF auf Englisch veröffentlicht. Die 
deutsche Übersetzung ist in Arbeit und steht bis 
Ende des Jahres zur Verfügung.

Der Bericht stellt fest, dass Deutschland im Rahmen 
der Prüfung kein exzellentes Ergebnis erzielt, aber 
auch nicht im Sinne eines sogenannten Listungs-
verfahrens mit Grau- und Schwarzlistung durch-
fällt, sondern sich im guten Mittelfeld wiederndet. 
Die FATF erkennt an, dass Deutschland in vielen 
Bereichen bereits die richtigen Wege eingeschla-
gen hat. Da die FATF aber zehn Jahre rückwärts-
blickend die Wirkung der Maßnahmen beurteilen 
muss, kann sie teilweise noch keine ausreichende 
Effektivität der jüngeren Maßnahmen feststellen.

5 Siehe BMF-Monatsbericht Ausgabe 
Februar 2022, abrufbar unter dem Shortlink 
http://www.bundesnanzministerium.de/mb/20221015

6 Siehe Artikel im BMF-Monatsbericht Ausgabe 
Februar 2022, abrufbar unter dem Shortlink 
http://www.bundesnanzministerium.de/mb/20221015

7 Abrufbar unter dem Shortlink 
http://www.bundesnanzministerium.de/mb/20221017

Eine wesentliche Feststellung in dem Bericht lautet:

„In den letzten fünf Jahren hat Deutsch-
land sein Geldwäsche- und Terrorismus-
nanzierungssystem u. a. durch folgende 
Maßnahmen erheblich verbessert: Schär-
fung des nationalen Bewusstseins für Geld-
wäsche- und Terrorismusnanzierungsrisi-
ken anhand des Verfahrens der nationalen 
Risikoanalyse (NRA), Einrichtung von Pro-
zessen zur Verbesserung der Zusammenar-
beit und Abstimmung zwischen Bund und 
Ländern, deutliche Personalaufstockung bei 
der BaFin als wichtigster Finanzaufsichtsbe-
hörde sowie der FIU als Zentralstelle für Fi-
nanztransaktionsuntersuchungen zur Erhö-
hung ihrer Leistungsfähigkeit, Abschaffung 
von Beschränkungen bei der Vermögens-
abschöpfung und beim Straftatbestand der 
Geldwäsche sowie Einführung eines Trans-
parenzregisters zwecks besseren Zugriffs 
auf Angaben zum wirtschaftlich Berechtig-
ten. Die formale Umsetzung der FATF-Stan-
dards ist grundsätzlich gut, wobei die jüngs-
ten Reformen ihre Wirkung zum Teil noch 
nicht vollständig entfalten konnten.“

Die Gesamteinschätzung in dem Bericht lautet:

„Bei der formalen Umsetzung der 
FATF-Standards erzielt Deutschland gute 
Ergebnisse. Mit Bezug auf die Effektivität 
wurden viele der Veränderungen in den drei 
bis fünf Jahren vor der Vor-Ort-Prüfung 
oder noch kürzer vorgenommen; einige der 
Maßnahmen führen bereits zu ersten Er-
gebnissen, andere Reformen sind jedoch 
noch zu neu oder struktureller Art, sodass es 
noch eine Weile dauern wird, bis sie sich in 
der Praxis auswirken und in der Effektivität 
des Systems insgesamt niederschlagen. Be-
reits umgesetzte Änderungen (z. B. Reform 
der Vermögensabschöpfung) haben zu einer 
erheblichen Effektivitätssteigerung geführt, 
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neuere Änderungen (z. B. Maßnahmen zur 
verbesserten Aufsicht über DNFBPs, Koor-
dinierung mit und zwischen den Ländern, 
Änderungen am Geldwäschegesetz, Ein-
führung des Transparenzregisters) wirken 
sich dagegen noch nicht umfassend aus. In 
den Bereichen, denen seit der letzten Prü-
fung verstärkte Aufmerksamkeit gewidmet 
wurde (Terrorismusbekämpfung und damit 
verbundene Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Terrorismusnanzierung sowie inter-
nationale Zusammenarbeit), sind weiterhin 
Fortschritte zu verzeichnen.“

Der Bericht enthält allerdings auch Kritik und 
fordert zusätzliche Maßnahmen von Deutsch-
land. Inhaltlich stellt der Bericht fest: Der effek-
tiven Bekämpfung von Finanzkriminalität und 
der erfolgreichen Sanktionsdurchsetzung steht in 
Deutschland die zersplitterte Zuständigkeit bei ei-
ner Vielzahl von Behörden auf Bundes- und Lan-
desebene im Wege. Konkret wird insbesondere an-
gemerkt, dass Deutschland einen starken Fokus auf 
die Verfolgung der Vortaten legt (z. B. Bekämpfung 
von Betrug, Bargeldschmuggel, Menschenhandel, 
im Ausland begangenen Vortaten etc.) und in die-
sem Bereich auch recht gut aufgestellt ist. Aller-
dings werden die illegalen Finanzüsse laut dem 
Bericht als solche zu wenig untersucht. Kritisiert 
werden auch die große Anzahl an Aufsichtsinstan-
zen im Nichtnanzsektor und die bestehenden Un-
terschiede hinsichtlich ihrer risikobasierten Auf-
sichtstätigkeit. Diese Fragmentierung erschwert bei 
der Strafermittlung eine Priorisierung und Fokus-
sierung auf komplexe Fälle von Finanzkriminalität, 
eine effektive Sanktionsdurchsetzung und eine ef-
ziente, risikobasierte Aufsicht im Nichtnanzsek-
tor. Dies wiederum verhindert eine Priorisierung 
und Fokussierung auf komplexe Fälle von Finanz-
kriminalität (stattdessen wird laut dem Bericht 
hauptsächlich Klein- und Kleinstkriminalität ver-
folgt) sowie eine efziente, risikobasierte Aufsicht 
der Länder im Nichtnanzsektor.

Handlungsempfehlungen der 
FATF

Auauend auf den oben genannten Kritikpunkten 
hat die FATF in ihrem Bericht auch sogenannte pri-
oritäre Handlungsempfehlungen abgegeben („Pri-
ority Actions“), die es für Deutschland umzusetzen 
gilt. Insbesondere vier Handlungsempfehlungen 
sind hierbei diejenigen, die Deutschland mit Maß-
nahmen adressieren soll. Die FATF fordert konkret:

1. dass Behörden auf Bundes- und Landesebene 
konsequent Sachverhalte und Vorgänge mit Bezug 
zu Geldwäsche, Terrorismusnanzierung und Pro-
liferationsnanzierung priorisieren sollen;

2. eine nachhaltige Verbesserung von Ermitt-
lungstätigkeiten im Bereich der Finanzkriminali-
tät;

3. eine Verbesserung der Analyseergebnisse der Fi-
nancial Intelligence Unit (FIU) sowie einen Ausbau 
der Zusammenarbeit zwischen FIU und Strafver-
folgungsbehörden sowie

4. eine stärkere Koordinierung und Ausbau der 
Aufsicht im Nichtnanzsektor für ein einheitliches 
Risikoverständnis, verbunden mit einem wesentli-
chen Ausbau der personellen Ressourcen.

Aufgrund der Ergebnisse und Handlungsempfeh-
lungen hat Deutschland – wie auch bei der voran-
gegangenen Länderprüfung – gegenüber der FATF 
über die Fortschritte bei der Beseitigung der De-
zite zu berichten (sogenanntes Enhanced-fol-
low-up-Verfahren). Das Durchlaufen eines Folge-
prozesses stellt bei fast allen von der FATF geprüften 
Ländern den Regelfall dar. Es bedeutet, dass in jähr-
lichen Abständen über die Fortschritte bei der Um-
setzung von Maßnahmen zur Behebung festge-
stellter Dezite berichtet werden muss.
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Bekämpfung der 
Finanzkriminalität

Deutschland steht mit seinen stabilen gesellschaft-
lichen Verhältnissen und einem soliden Finanzsys-
tem als eine der weltweit führenden Wirtschafts-
nationen in besonderer Verantwortung. Mit einem 
wirksamen Vorgehen gegen Finanzkriminalität 
wird das Ansehen Deutschlands in der Welt ge-
schützt. Gleichzeitig sorgt die Bundesregierung 
dafür, dass die gesellschaftliche Fairness erhalten 
bleibt. Es darf nicht sein, dass Kriminelle durch 
das Brechen von Gesetzen illegale Prote erlan-
gen und sich so bereichern. Das untergräbt die Ide-
ale einer Leistungsgesellschaft und torpediert den 
Glauben an den deutschen Rechtsstaat. Auch des-
wegen muss die Bundesregierung jetzt entschieden 
eingreifen.

Die Strukturen der organisierten Kriminalität sind 
komplex und hochgradig professionalisiert. Um 
sie nachhaltig zu bekämpfen, muss der Staat ent-
schlossen handeln. Dazu muss insbesondere auch 
das sogenannte Dunkelfeld der Organisierten Kri-
minalität in den Fokus genommen werden. Um kri-
minellen Strukturen effektiver zu begegnen, ist ein 
erfolgreiches Vorgehen gegen Geldwäsche unver-
zichtbar. Hier braucht es ein entschlossenes strate-
gisches Vorgehen, um eine nachhaltige Kriminali-
tätsbekämpfung möglich zu machen.

BMF-Konzept zur Bekämpfung 
der Finanzkriminalität

Das BMF hat ein Konzept entwickelt, um im Kampf 
gegen Finanzkriminalität die bereits vorhande-
nen Kräfte zu bündeln, Synergien zu schaffen und 
neue Kompetenzen aufzubauen. Bundesnanzmi-
nister Christian Lindner hat am 24. August 2022 die 
Eckpunkte des Konzepts im Rahmen eines Presse-
statements vorgestellt.8 Das Konzept sieht vor, un-
ter einem behördlichen Dach die Zuständigkeiten 
und Kompetenzen zu bündeln sowie eine stärkere 

8 Pressestatement abrufbar unter dem Shortlink 
http://www.bundesnanzministerium.de/mb/20221018

Koordinierung und Steuerung sicherzustellen, da-
mit zukünftig Maßnahmen gegen Geldwäsche mit 
Blick auf Polizei, Aufsicht und FIU aus einem Guss 
erfolgen. Die Konzeption adressiert den Umstand, 
dass Deutschland bei der Verfolgung von kom-
plexer oder internationaler Geldwäsche Verbes-
serungsbedarf hat und wird daher die Verfolgung 
dieser illegalen Finanzströme als zentrale Aufgabe 
in einer neuen Bundesoberbehörde bündeln.

Deutschland braucht nicht in erster Linie eine 
neue Behörde, sondern einen Paradigmenwech-
sel: Es braucht für die Aulärung komplexer Fälle 
von Geldwäsche eine andere, umfassendere Art von 
Ermittlungen, um erfolgreich zu sein. In Deutsch-
land liegt bislang der Fokus der Ermittelnden meist 
auf den Vortaten, z. B. dem Drogenhandel, dem Be-
trug, dem Menschenhandel. Aber die Anreize für 
diese Kriminalität liegen in den Proten, und ge-
nau hier muss angesetzt werden. Es darf nicht mehr 
gelten: hohe Prote, niedriges Entdeckungsrisiko. 
Hier muss Deutschland besser werden. „Follow the 
money“ lautet das Leitmotiv. Wer macht die wirk-
lich großen Prote durch kriminelle Machenschaf-
ten wie Drogenhandel, Betrug oder Menschen-
schmuggel? Wie werden diese immensen illegalen 
Gewinne verschleiert und wie kann die Bundesre-
gierung dagegen effektiv vorgehen? Beim „Follow 
the money“-Ansatz verfolgen die Ermittlungen ge-
wissermaßen „rückwärts“ die „Spur des Geldes“: 
Über die Zurückverfolgung krimineller oder ver-
dächtiger Finanzmittel führt die Spur zu kriminel-
len Strukturen, Netzwerken und weiteren Strafta-
ten, zu den Hintermännern, zu den großen Fischen.

21



Analysen und Berichte Monatsbericht des BMF 
Oktober 2022Deutschlandprüfung 2021/2022 der Financial Action Task Force – Teil 5

Eckpunkte für schlagkräftige 
Bekämpfung von 
Finanzkriminalität

Damit das gelingt, werden die drei zentralen Kom-
petenzen unter dem Dach einer neuen Bundesober-
behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminali-
tät (BBF) strukturell neugeordnet und gebündelt: 
Es entsteht ein Bundesnanzkriminalamt (BFKA), 
das eine schlagkräftige Ermittlungsbehörde mit ei-
genen Personalressourcen und modernster IT dar-
stellt und sich auf komplexe Geldwäsche und die 
Sanktionsdurchsetzung konzentriert. Daneben 
muss auch die Zentralstelle für Finanztransakti-
onsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit 
(FIU)) eine Säule sein – denn hier gehen die Ver-
dachtsmeldungen ein, die Hinweise auf komplexe 
Geldwäsche liefern. Die FIU muss also eng mit dem 
BFKA zusammenarbeiten und Hinweise in Analy-
sen verdichten. Zudem braucht es eine Stelle, die 
die Aufsicht im Nichtnanzsektor koordiniert (also 
etwa im Immobiliensektor, beim Glücksspiel oder 
bei Güterhändlern). Derzeit hat Deutschland bun-
desweit mehr Behörden als Personen, die diese 
Aufgabe in Vollzeit wahrnehmen. Das kann nicht 
funktionieren. Die Anzahl der Aufsichtsbehörden 
muss reduziert, gleichzeitig müssen die Behörden 
in Abstimmung mit den Ländern eine adäquate 
Personalausstattung erhalten und vor allem efzi-
enter werden: Die Zentralstelle für Geldwäscheauf-
sicht hat die Aufgabe, einheitliche Standards und 
Best Practices zu entwickeln und die Aufsicht unter 
den Ländern zu koordinieren. Mit den drei Strän-
gen BFKA, FIU und Zentralstelle für Geldwäsche-
aufsicht unter einem Dach protieren alle Beteilig-
ten wechselseitig von Erkenntnissen und Expertise 
und geben der Bekämpfung von Finanzkriminali-
tät einen viel höheren Stellenwert als bisher.

Bundesoberbehörde zur Bekämpfung von 
Finanzkriminalität (BBF)

Für die wirksame Bekämpfung von Finanz-
kriminalität werden die wichtigsten Kom-
petenzen unter dem Dach einer neuen Be-
hörde gebündelt: der „Bundesoberbehörde 
zur Bekämpfung von Finanzkriminalität“. Al-
le relevanten Funktionen und Kompetenzen 
werden darunter zusammengezogen:

 ● Ermittlungstätigkeit für große und kom-
plexe Fälle von Geldwäsche (insbesondere 
auch internationale Geldwäsche)

 ● operative Verantwortung für die Durch-
setzung von Sanktionen

 ● Analysetätigkeit für 
Geldwäscheverdachtsmeldungen

 ● Koordinierung der Aufsichtstätigkeit im 
Nichtnanzsektor

Ein neu geschaffenes Bundesnanz
kriminalamt (BFKA) 
soll gezielt komplexe Fälle von Geldwäsche 
aufklären und bündelt hierfür die erforder-
liche Expertise. Es verfolgt den „Follow the 
money“-Ansatz, fokussiert sich also auf ille-
gale Finanzströme. Es bietet darüber hi naus 
die nötige klare Struktur für eine effektive 
Durchsetzung von Sanktionen.

Financial Intelligence Unit (FIU)

Anfangspunkt zahlreicher Ermittlungen sind 
Verdachtsmeldungen, die bei der FIU einge-
hen. Die FIU ist daher wichtiger Partner des 
BKFA. Sie wird als zweite Säule unter dem 
Dach der BBF integriert und als unabhängi-
ge Analyseeinheit entsprechend den euro-
päischen und internationalen Vorgaben fort-
geführt. Durch gezieltere Steuerung und 
risikobasierte Ausrichtung soll die FIU zu-
dem weiteres Efzienzpotenzial heben. Ge-
rade für komplexe und internationale Geld-
wäsche braucht es hochwertigere Analysen.
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Aufsicht im Nichtnanzsektor

Neu geschaffen wird als dritte Säule eine 
Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht. Sie ko-
ordiniert künftig die Aufsicht über den sehr 
breit aufgestellten Nichtnanzsektor, der 
neben unterschiedlichsten Gewerbetrei-
benden z. B. auch Veranstalter von Glücks-
spiel umfasst. Dabei ist das Ziel, die Zahl der 
Aufsichtsbehörden der Länder von derzeit 
über 300 zu reduzieren. Darüber hinaus hat 
die Zentralstelle die Aufgabe, Leitlinien und 
Standards für eine risikobasierte Aufsicht 
aus einem Guss zu erarbeiten und soll der 
zukünftigen europäischen Geldwäscheauf-
sichtsbehörde Anti-Money-Laundering-Au-
thority (AMLA) als zentraler Ansprechpart-
ner zu Fragen des Nichtnanzsektors in 
Deutschland dienen.

Finanzkriminalität bekämpfen, 
Sanktionsregime durchsetzen

Es geht darum, die bereits vorhandenen Kräfte zu 
bündeln, Synergien zu schaffen und neue Kompe-
tenzen aufzubauen. Das gilt insbesondere auch für 
die konsequente Durchsetzung von Sanktionen. 
Die Sanktionsdurchsetzung und die Bekämpfung 
von Finanzkriminalität müssen letztlich Hand in 
Hand erfolgen. Es braucht für beides sehr ähnli-
che Ermittlungskompetenzen. Denn in beiden Fäl-
len geht es darum, Vermögenswerte zunächst ein-
mal aufzuspüren. Kriminelle Personen, die auch 
nach der EU-Sanktionsverordnung gelistet sind, 
unterliegen oftmals einem ähnlichen Anreiz, Ver-
mögenswerte zu verstecken oder das Eigentum 
an ihnen zu verschleiern – etwa durch verschach-
telte Firmenkonstrukte oder über Mittelsmänner. 
Deswegen ist es sinnvoll, Expertise bei der Ermitt-
lung von Vermögenswerten für beide Themen un-
ter einem Dach zu bündeln. Zudem wird ein zwei-
tes Sanktionsdurchsetzungsgesetz vorbereitet. 
Darin werden insbesondere bessere Voraussetzun-
gen zur Aulärung von Vermögen unklarer Her-
kunft geschaffen.

© Bundesministerium der Finanzen

GEBÜNDELTE KRÄFTE GEGEN FINANZKRIMINALITÄT

I. II. III.

Financial  Intelligence 
Unit (FIU)

Bundesfnanz  
kriminal amt (BFKA)

BUNDESBEHÖRDE ZUR BEKÄMPFUNG VON FINANZKRIMINALITÄT

Zentralstelle ür 
 Geld wäscheausicht

Koordiniert zur efzienteren 
Aufsicht im Nichtnanzsektor, 
Anzahl der Länderaufsichts

behörden wird reduziert.

Ermittelt komplexe Fälle. 
Enge Zusammenarbeit 

mit BFKA bei relevanten 
 Verdachtsmeldungen.

Die neue Bundesbehörde steuert die Bekämpfung von Finanzkriminalität und die effektive Sanktions
durchsetzung, bündelt Kompetenzen und vernetzt zentrale Akteure. Sie besteht aus drei Säulen.

Abbildung 1
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Weitere Maßnahmen

Um Expertise in der Bekämpfung von Finanzkri-
minalität auf- und auszubauen, sollen hochquali-
zierte Finanzermittlerinnen und -ermittler ausge-
bildet werden. Den Ausgangspunkt dafür bildet ein 
Kern besonders relevanter Trainings. Gemeinsam 
mit Expertinnen und Experten wird dieses Ange-
bot ausgebaut und konzeptionell weiterentwickelt.

Außerdem geht es um die Optimierung der In-
strumente zur Bekämpfung von Finanzkrimina-
lität wie etwa der digitalen Vernetzung von di-
versen Registern, um z. B. Eigentumsverhältnisse 
und wirtschaftlich Berechtigte möglichst efzient 
prüfen zu können, insbesondere im Ermittlungs-
fall oder im Rahmen der geldwäscherechtlichen 
Sorgfaltspichten. Aber auch um die Verbesserung 
der Datenqualität im Transparenzregister mit der 
Grundidee, dass z. B. eine Notarin oder ein Notar 
im Anschluss an ohnehin durchgeführte Beurkun-
dungsvorgänge die Daten zum wirtschaftlich Be-
rechtigten eines Unternehmens unmittelbar im 
strukturierten Datenformat an das Transparenzre-
gister meldet.

Ausblick

Mit den vorgestellten Eckpunkten unterstreicht 
Bundesnanzminister Christian Lindner die hohe 
Priorität eines entschlossenen Vorgehens gegen Fi-
nanzkriminalität für die Bundesregierung. Gleich-
zeitig setzt er damit die Empfehlungen der FATF 
um. Im Koalitionsvertrag hatten die Regierungs-
parteien bereits entsprechende Schritte im Kampf 
gegen Geldwäsche skizziert.

Um die Bündelung der Kernzuständigkeiten und 
-kompetenzen unter einem Dach voranzutreiben, 
wird im BMF ein Projekt eingerichtet, das sich um 
die Umsetzung dieser Maßnahmen kümmert und 
mit den Arbeiten schnellstmöglich beginnen wird. 
Ziel ist es, dass die neue Behörde möglichst schon 
im Jahre 2024 errichtet wird.
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